
  

  

  

  

  
Hygienekonzept „Die Urwahl zur Aufstellung des Direktkandidaten 

der CDU für die Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis 28 
Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch“  

  

gemäß § 3 der Niedersächsischen Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die 

Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2.  

  

Die Zulässigkeit der Versammlung gemäß der Niedersächsische Verordnung über Maßnahmen 

gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Niedersächsische Corona-Verordnung) 

vom 30. Oktober 2020 mit aktuellem Stand vom 22.01.2021 ist gegeben.  

  

Gemäß § 9 Abs. 1 der Niedersächsischen Corona-Verordnung sind Parteien, auch abweichend 

von § 6 Abs. 1, berechtigt die durch Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Sitzungen und 

Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen durchzuführen, wenn das Abstandsgebot nach § 

2 Abs. 2 und 3 Nr. 1 eingehalten wird. 

 

Die Kontaktbeschränkungen gem. §2 Absatz 1 und das Abstandsgebot nach §2 Absatz 2 gelten 

nicht bei Versammlungen von Parteien und Wählergruppen zur Aufstellung ihrer 

Bewerberinnen und Bewerber nach den jeweiligen wahlrechtlichen Regelungen für 

bevorstehende Wahlen. 

 

Abweichend darf während einer Veranstaltung, an der die Besucherinnen und Besucher 

sitzend teilnehmen, die pflichtige Person die Mund-Nasen- Bedeckung abnehmen, soweit und 

solange sie einen Sitzplatz eingenommen hat und das Abstandsgebot nach § 2 Abs. 2 und 3 

Nr. 1 eingehalten wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beschreibung der Veranstaltung:    

  

Die Urwahl zur Aufstellung des Direktkandidaten der CDU für die Bundestagswahl 2021 für 

den Wahlkreis 28 Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch findet in der  

Veranstaltungshalle der H. U. Planungs- und Veranstaltungs GmbH in Wüsting statt.   

  

Veranstaltungsort:  Raiffeisenstraße 1  

27798 Hude – Wüsting  

Halle Land-Tage GmbH  

  

Datum:     15. Februar 2021 von 17.30 Uhr – 22.00 Uhr  

    

Veranstalter:   CDU-Kreisverband Oldenburg-Land, CDU-Kreisverband Delmenhorst  

und CDU-Kreisverband Wesermarsch vertreten durch den  

Kreisvorsitzenden Dirk Vorlauf  

Zwischenbrücken 5b  

27793 Wildeshausen  

  

Veranstaltungsleiter: CDU-Kreisvorsitzender Oldenburg-Land  

Dirk Vorlauf  

Handy: 0151/12313519  

  

Hygienebeauftragter: CDU-Kreisgeschäftsführer Oldenburg-Land   

Henning Schönmann  

Handy: 0160/7420709  

  

Hallenbetreiber:  H. U. Planungs- und Veranstaltungs GmbH  

Holger Kreye, Prokurist  

Projekt Management  

Handy: 0170/4734571  

  

Hierzu sind die Mitglieder der oben genannten Ortsvereine eingeladen. Es nehmen insgesamt 

bis zu 600 Personen an der Veranstaltung teil.  

  

Der Beginn ist ab 19:00 Uhr geplant. Der Einlass erfolgt ab 17:30 Uhr.  

  

Alle Teilnehmer sind im Vorfeld namentlich durch die Ortsverbände benannt worden.  Die 

geforderte Dokumentationspflicht wird erfüllt.  

  

Es werden ca. 80 % der 3460 m² großen Halle für die Veranstaltung genutzt. Der übrige Teil 

der Halle bleibt ungenutzt.  

  



Es wird eine Reihenbestuhlung ohne Tische für insgesamt 499 Personen aufgebaut mit 20 

Sitzreihen je 19 - 20 Sitzplätzen je Reihe und 7 Reihen mit 16 Sitzplätze. Die Aufstellung der 

Stühle erfolgt in schachbrettmusterartiger Anordnung. 

 

Die genehmigte Tribünenanlage für das Reitturnier Urban Classx wird mitgenutzt. Hierdrauf 

befinden sich 102 Sitzplätze mit ausreichend Abstand. 

 

 

Maßnahmen:  

  

1. Das Gelände ist durch eine Absperrung begrenzt und mit einem zentralen Zugang und 

einem zentralen Ausgang versehen. Somit können Unbeteiligte den Bereich nicht 

betreten. Veranstaltungshelfer geleiten die Veranstaltungsteilnehmer zum 

Veranstaltungsbereich.  

  

2. Die Veranstaltungshelfer haben eine Unterweisung erhalten und sind mit den 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln gegen die Ausbreitung des Corona-Virus 

SARSCoV-2 vertraut.   

  

3. Zutritt haben nur Parteiorgane, -mitglieder, ausgewählte Helfer und Pressevertreter. 

Weitere Teilnehmer können durch den Vorstand zugelassen werden und sind auf einer 

Gästeliste nachzutragen.  

  

4. Bei der Registrierung wird für wartende Veranstaltungsteilnehmer ein Mindestabstand 

von 1,50 Meter vor dem Eingangsbereich durch Bodenmarkierungen angezeigt. Die 

Veranstaltungshelfer achten auf die Einhaltung der Abstände.   

  

5. Die Teilnehmer werden durch Hinweisschilder, Aushänge sowie die Übersendung der 

Verhaltensregeln, die mit der Einladung versandt werden, über die einzuhaltenden 

Hygieneregeln informiert.    

  

6. Alle Teilnehmer müssen sich beim Betreten der Veranstaltung die Hände desinfizieren. 

Geeignete Desinfektionsspender stehen am Eingang.   

  

7. Im gesamten Veranstaltungsbereich ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, 

unabhängig davon, ob der Mindestabstand eingehalten werden kann. Am Platz kann die 

Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden.  

  

8. In der Halle ist eine Einbahnwegeregelung ausgeschildert. Die Veranstaltungshelfer 

werden auf die ordnungsgemäße Hallenbegehung hinweisen.  

  

9. Die Verhaltensregeln werden zum Start der Veranstaltung nochmals erläutert.  

  



10. Es stehen sowohl stationäre als auch mobile Sanitäranlagen zur Verfügung. 

Veranstaltungshelfer achten darauf, dass lediglich ein begrenzter Personenkreis zeitgleich 

die jeweiligen Anlagen nutzen kann, um entsprechende Abstände der Personen 

untereinander im sanitären Bereich zu gewährleisten. Vor den Eingängen der sanitären 

Anlagen stehen Hand-Desinfektionsmittel zur Verfügung.  

  

11. Speisen und Getränke werden vor, während und nach der Veranstaltung nicht 

ausgegeben.   

  

12. Für eine sehr gute und permanente Belüftung in den Räumlichkeiten wird gesorgt. Die 

seitlichen Fenster werden geöffnet. Der Abzug erfolgt über 11 Lüftungsklappen im Dach. 

Zudem können zur zeitweisen Querlüftung 6 Sektionaltore geöffnet werden.  

  

13. Aus Nachverfolgungsgründen wird die Teilnehmerliste mindestens 21 Tage bis nach der 

Veranstaltung aufbewahrt.  

  

Nachfolgende Hygieneregeln für die Urwahl wurden mit der Einladung versandt  

  

Die Urwahl zur Aufstellung des Direktkandidaten der CDU für die Bundestagswahl 2021 für 

den Wahlkreis 28 Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch“ erfolgt in der  

Veranstaltungshalle in Wüsting.  

  

Die Veranstaltung erfolgt in einer beheizten Halle. Zur guten Durchlüftung bleiben die Fenster 

und Dachlüftungsklappen während der Veranstaltung offen. Zeitweise werden die 

Sektionaltor zur Querlüftung geöffnet. Damit gewähren wir eine gute Belüftung des Raumes.  

  

Bitte kleiden Sie sich entsprechend. Eine zentrale Garderobe kann nicht angeboten werden.   

  

Die Halle ist ausreichend groß. Sitzplätze mit entsprechenden Abständen sind vorhanden. Es 

stehen auch Einzelsitzplätze mit erweitertem Abstand zur Verfügung.  

  

Was gibt es zu beachten:  

  

• Bitte seien Sie pünktlich, so dass keine Ansammlungen beim Einchecken entstehen. Ab  

17.30 Uhr beginnen wir mit der Registrierung und dem Einlass in die Halle.  

  

• Bitte halten Sie Abstand untereinander von mindestens 1,50m. Halten Sie sich an die 

Abstandsvorgaben, die auf den Boden markiert sind.   

  

• Im gesamten Veranstaltungsbereich ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, 

unabhängig davon, ob der Mindestabstand eingehalten werden kann. Am Platz kann 

die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden.  



  

• Alle Personen müssen sich beim Betreten der Veranstaltung die Hände desinfizieren. 

Geeignete Desinfektionsspender stehen am Eingang  

  

• Personen mit erkennbaren Erkältungssymptomen werden im Sinne einer solidarischen 

Haltung gegenüber ihren Mitmenschen zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona 

Virus gebeten, an der Veranstaltung nicht teilzunehmen.   

  

• Alle Personen, die den Veranstaltungsbereich betreten, werden registriert (Name, 

Vorname, Wohnort, Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse, Zeitraum des 

Aufenthaltes), um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich 

identifizierten COVID-19-Teilnehmers zu ermöglichen. Achten Sie bitten auf die 

Hinweisschilder für den jeweiligen Wahlkreis.  

  

• Der Verleih von Gegenständen ist unzulässig, sofern sie nach der Benutzung nicht 

desinfiziert werden können.  

  

• Um Ansammlungen zu vermeiden, gibt es einen kontrollierten Einlass, Urnengang 

sowie einen reihenweisen Auslass.  

  

  

Aufgestellt 24.01.2021  

  

  


